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Chippen und Registrieren ist wichtig

Hunde und Zuchtkatzen
müssen in Österreich mit
einem Mikrochip gekenn-
zeichnet und in einer länder-
übergreifenden Datenbank
registriert werden. Dabei hat
die Meldung in dieser Heim-
tierdatenbank innerhalb
eines Monats nach der Kenn-
zeichnung oder Übernahme
eines Tieres zu erfolgen.
Diese verpflichtende Kenn-
zeichnung und Registrierung

für Hunde und Zuchtkatzen
ist im Tierschutzgesetz fest-
gelegt und soll dazu dienen,
dass aufgefundene Tiere
rasch zu ihren Tierhaltern
zurückkehren können.

Tierhalter leichter
ermitteln
Leider werden immer wieder
Tiere aufgefunden, die ent-
weder nicht gechippt oder in
einer Heimtierdatenbank
nicht ordnungsgemäß regist-
riert sind. Nur bei der Hinter-
legung der korrekten Kon-
taktdaten ist es aber möglich,
die Tierhalter rasch zu ermit-
teln. Andernfalls müssen die-
se ausgeforscht werden und
die Vierbeiner landen zumin-
dest zwischenzeitlich in den
ohnehin schon überfüllten
Tierheimen. So manche Tiere
können oftmals nur mit gro-
ßer Verspätung oder gar

nicht mehr zu ihren Familien
zurückfinden, was natürlich
für die Vierbeiner sehr belas-
tend ist.
Offensichtlich ist die ver-
pflichtende Eintragung in der
Heimtierdatenbank vielen
Tierbesitzern nicht ausrei-
chend bekannt. Immer wie-
der wird von Hundehaltern
angegeben, dass sie bei der
Anmeldung des Hundes auf
der Gemeinde nach dem
Hundehaltegesetz davon aus-
gingen, allen notwendigen
Verpflichtungen nachgegan-
gen zu sein.
Im Sinne des Tierschutzes ist
es wichtig, dass Hunde und
Zuchtkatzen ordnungsgemäß
gechippt und registriert sind.
Natürlich würde dies auch bei
allen anderen Katzen Sinn
machen. Wünschenswert wä-
re es, wenn die Tiere gleich
bei der Kennzeichnung beim
Tierarzt registriert werden.

Die Tierärztekammer widmet
sich nun ebenfalls dieser
Thematik. Mit der Kampagne
„Check meinen Chip“ möchte
sie Tierbesitzer darauf auf-
merksam machen, die Hin-
terlegung der korrekten Kon-
taktdaten in der Heimtier-
datenbank bei ihrem Tierarzt
kontrollieren und gegebe-
nenfalls entsprechend aktua-
lisieren zu lassen.
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